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#ST# Anzeigen sowie Wettbewerbsausschreibungen

Internationale Doppelbesteuerung
Pauschale Steueranrechnung

Schweizerische Steuerpflichtige können erstmals für die im Jahre 1967 fällig
gewordenen Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren aus Frankreich, Gross-
britannien, Irland, den Niederlanden, Schweden, Spanien und Südafrika ver-
langen, dass ihnen für die von den genannten Staaten erhobenen und nicht rück-
forderbaren Steuern eine pauschale Steueranrechnung gewährt wird.

Die Antragsformulare DA-1,2 und 3 und ein erläuterndes Merkblatt DA-M
können bei den kantonalen Steuerverwaltungen bezogen werden.

Eine Textausgabe, enthaltend

- einen Auszug aus dem schweizerisch-schwedischen Doppelbesteuerungs-
abkommen vom 7. Mai 1965,

- den Bundesratsbeschluss vom 22. August 1967 über die pauschale Steuer-
anrechnung,

- die Verfügungen des Eidgenössischen Finanz- und Zolldepartements Nr. l
und 2 vom 6. Dezember 1967, mit Anhang,

- den Bundesbeschluss vom 22.Juni 1951 über die Durchführung von Doppel-
besteuerungsabkommen und

- einen Auszug aus dem Verrechnungssteuergesetz vom 13. Oktober 1965

kann bei der Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern,
zum Preise von 1.20 Franken bezogen werden.

Beim Bundesamt für Sozialversicherung ist in einem Band zusammenge-
fasst erschienen:

AHV
Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946

(ohne die Bestimmungen über die fiskalische Belastung des Tabaks)

Vollzugsverordnung vom 31. Oktober 1947
Alphabetisches Register

(Stand 1.Januar 1969)

Die Broschüre kann in deutscher oder französischer Sprache zum Preise
von 6.30 Franken bei der Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale,
3000 Bern, bezogen werden.
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Soeben ist vom BIGA eine

Textausgabe zum Arbeitsgesetz

herausgekommen. Sie kann bei derEidgenössischenDrucksachen- und Material-
zentrale, 3000 Bern, zum Preise von 8 Franken bezogen werden.

Sie enthält die Texte des Arbeitsgesetzes sowie der Verordnungen I und II
und der Verfügung Nr. l des EVD über die internationalen Organisationen.
Zu den einzelnen Artikeln des Gesetzes und der Verordnungen wurden Fuss-
noten angebracht, um den Zusammenhang der Vorschriften deutlich zu
machen. Ein ausführliches Sachregister erleichtert die Auffindung der einschlä-
gigen Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen.

Fünf Anhänge ergänzen die amtlichen Texte, wobei der Geltungsbereich
der Sonderbestimmungen über die Arbeits- und Ruhezeit (VO II), die kanto-
nale Behördenorganisation, eine Übersicht über die kantonalen Feiertage, die
den Sonntagen gleichgestellt sind, und eine Liste über die gesetzlichen Ferien-
ansprüche in den einzelnen Kantonen dargestellt werden. Ganz besonderes In-
teresse dürfte der Anhang V, Muster für Stunden- und Schichtenpläne, finden ;
im Mehrfarbendruck werden 9 Planbeispiele über den ununterbrochenen Be-
trieb anschaulich wiedergegeben und zudem erläutert. Diese Beispiele beruhen
selbstverständlich auf den einschlägigen arbeitsgesetzlichen Bestimmungen,
insbesondere aber auch auf der Praxis des BIGA als Bewilligungsbehörde für
industrielle Betriebe. Die Textausgabe wird deshalb namentlich dem Praktiker
gute Dienste leisten.

Die Eidgenössische Steuerverwaltung veröffentlicht

Steuerentlastuingen
auf Grund von Doppelbesteuerungsabkommen

für Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren und private
Pensionen und Renten

Die Broschüre enthält eine Liste der Länder, mit denen Doppelbesteue-
rungsabkommen bestehen, eine Übersicht über die staatsvertraglichen Begren-
zungen der ausländischen Steuern auf den erwähnten Einkünften und eine
Sammlung der Formulare mit ergänzenden Angaben zu den Abkommen mit den
wichtigsten Ländern.

Sie kann gegen Voreinzahlung von 5 Franken auf Postcheckkonto 30-1631,
Eidgenössische Steuerverwaltung, 3003 Bern, (auf Rückseite des Abschnitts
vermerken : Steuerentlastungen) bezogen werden.
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